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Satzung 
der Forstbetriebsgemeinschaft 

fl 
Name, Sitz und RechtJf orm 

( l) Der Verein führt den Namen .
Er hat seinen Sitz in

(2) Der Verein strebt die Verleihung der Rechtstlihigkeit als wirtschaftlicher Verein nach
§ 22 BGB an und soll nach dieser Verleihung den Namenszusatz „w.V." führen.
Er ist privatrechtlicher Zusammenschluß nach§ 16 BWaldG. Gleichzeitig beantragt
der Verein die Aruterkennung als Forstbetriebsgemeinschaft nach§ 18 BWaldG.

(3) Der Geschäftsbezirk der Forstbetriebsgemeinschaft (nachfolgend FBG genannt) umfaßt
das Gebiet der Gemeinden

( 4) Die FBG führt ein Flächenverzeichnis, aus dem die Lage und Größe der zu
bewirtschaftenden Fläche erkennbar ist.

§2

Geschlft11jahr (Rechnungs• und Wimcbafttjabr) 

Das Rechnungs- und Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

( 1 ) Der V er ein hat die Aufgabe, 

§3
Aufgaben 

die Bewirtschaftung der angeschlossenen Waldgrundstücke durchzuführen, 

die Waldverhältnisse auf en betreffenden Waldflächen zu verbessern, die Nach
teile kleinstrukturierten Waldbesitzes auszugleichen und eine angemessene Be
rücksichtigung der Schutz- und Erholungswirkungen des Waldes zu ennöglichen. 

auf Anregung der Mitglieder die Neubegründung von Wald in die Wege zu leiten .. 
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(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben kommen insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht:

a) Ausführung von Forstkulturen, Bodenverbesserungen und Bestandespflegearbeiten
Einschließlich des Forstschutzes;

b) gemeinschaftJicher Bau und Erhaltung von Wegen;

c) gemeinschaftliche Durchführung des Holzeinschlages, der Holzaufarbeitung und
der Holzeinbringung�

d) gemeinschaftliche Beschaffung und Einsatz von Maschinen und Geräten;

e) gemeinschaftlicher Absatz und Verarbeitung des Holze� soweit diese Verarbeitung
im Bereich der Forstwirtschaft liegt;

f) . Nutzen und Lasten aus der Forstwirtschaft trägt der Verein.

(3) Der Verein kann bei der Erfüllung dieser Aufgaben insbesondere in folgender Fonn
tätig werden:

durch Entscheidung über den Einsatz von Arbeitskräften, 

durch gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln auf Rechnung der FBG;· 

durch den An- und Verkauf produzierter Güter, insbesondere des Holzeinschlages; 

durch die sachliche und fachliche Kontrolle der Maßnahmendurchführung; 

durch Antragstellung und Abrechnung von forstlichen Beihilfen. 

§4
Erwerb der Mit11ied1chaft 

( 1) Die Mitgliedschaft in der FBG kann jeder Eigentümer oder: Nutzungsberechtigte eines
F orstgrundstOckes erwerben, soweit dieses im Bereich nach § 1 Abs. 3 dieser Satzung
liegt. Als Forstgrundstück gelten auch solche Grundstücke, für die der Eigentümer einen
Erstaufforstungsantrag gestellt hat.

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich ru beantragen. Über den Antrag entscheidet der
Vorstand. Lehnt dieser die Aufnahme ab, entscheidet die Mitgliederversammlung.
Die Höhe der Aufnahmegebühr wird gemäß§ 8 lit. e) dieser Satzung von der Mitglieder
versammlung festgelegt.
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§ 8 Aufgaben der Mltgllederversammlung

Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über. 

a) die Änderung der Satzung, Änderung der Rechtsform und Auflösung der F6G;

b) die Wahl, Entlastung und Abberufung des Vorstandes, der Rechnungsprüfer sowie
eines GesehäftsfOhrers;

c) die durchzuführenden forstvvirtschaftlichen Maßnahmen;

d) den jlhrtichen Haushalt$plan;

e} zu smebend& Beiträge, Umlagen, Aufnahme:ge!:)ül"lr�r. sowie c;,a './uvv1e:i-�u;,g vo.-;
Üb&rscnüssan;

f) all�äii'l�in6 'Neisungen an den Vorstand zur Durchführung seiner Auf;aos�;

g) die Anschaffung von Geräten und Maschinen deren We.rt 2.000,· DM übersteigt;

h). eine pauschale Aufwandsentschädigung für den Vorstand oder den
Geschäftstohrer;

i) die Aufnahme von Mitgliedern. deren Antrag vom Vorstand abgelehnt wurde;

j) Verhängung von Vereinsstrafen nach § 18 dieser Satzung.

§.9·Einberufung der.Mitgliederversammlung, Abstimmungen und Nledersch:irt

(1)'-0fe Mifgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich durch den Vorsitzenden. min
destens .vierzehn:!age .im Voraus, schriftlich einzuberufen. Mit der Einladung ist die Tages· 
ordnung· ·mitzutelfen:�Oie· Mitgliederversammlung ist auch einzuberufen, wenn sich minde
stens 10 v. H. der Mitglieder daf(l't·�chriftlich aussprechen. 

(2) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung mit Stimmrecht sind alle Mitgliede:", ggf. 
vertreten durch Ihre gesetzlichen oder schriftlich bevollmächtiQten Vertreter, berad'ltigt. 

(3) Oie Mitgliederversammlung ist beschl�ssfänig, wenn sie satzungsgemäß ein!,erufer. ist
und mindestens 30 v. H. der Mitglieder anwesend sind, jedoc/'I nur über die Punkta der Tc!
gesordnung. Versammlungsleiter ist der Vorsitzende oder sein Stellvertreter.

(4) Jedes Mitglied besitzt eine Stimme.

(5) Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu § 8 lit. a und e dieser Satzung bedürfen der

Zustimmung dar Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder, zu § 8 lit. b bezüg
lich der Abberufung des Vorstandes der Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Mit·
glieder, ansonsten der einfachen Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

(6) Über die Beschlusse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die
von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben ist. Diese Nieder·
schritt ist bei der nächsten Mitglied�rversammlung zu bestätigen.

(7) Die Mitgliederversammlungen sind nicht öff entlieh, über die Zulassung einzelner Gäste 
entscheidet die Mitgliederversammlung. 
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(3) Die. Mitgliedschaft dauert mindestens drei volle Geschäftsjahre, sofem sie nicht nach § 5
Abs. 1 llt b, e oder d dieser Satzung beendet wird.

(4) Das naeh § 1 Abs. 4 dieser Satzung vorgeschriebene Flächenverzeichnis wird auch als
ein Mitgliederverzeichnis geführt.

S, Ende.der Mitglledschaft

Oie Mitgliedschaft endet: 

a) durch schriftliche Kündigung zum Ende des nächsten Geschäftsjahres bei
einjähriger Kündigungsfrist;

. .

b) durch Ausschluss aus �i:i FoG auf Öös�:-.:�s� .::c-, ro1�;��:lödeiv·e:-sc:;-:-::':'::��g;

c) ·durch Tod;

d) durch Wegfall der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 dieser Satzung.

§ 8 Mltglledsrechte und .pflichten

(1) Neben allgemeinen Mitgliedsrechten und-pflichten hat jedes Mitglied insbesondere cas
Recht b:tW. die Pflicht:

a) sämtliche Niedersehriffen, Haushaltspläne und -abschlüsse, Einzelpläne und das
Mitgliederverzeichnis einzusehen;

b). im. La�� .. des Jahres schriftliche Anträge zur Mitgliederversammlung zu stellen.
welche�fr, die Tagesordnung aufgenommen werden müssen.

- . ·��- .. : 

. ... .. 

e) ·-·· jederzeitrmündliche oder schriftliche Anfra;er1 an den Vorstand zu ste!l�:i. die vom
Vorstand zu beantworten sind; 

d) die Veriiußerung von Flachen, welche in cie FBG eingebracht sind, bei
:lgentumswec:nsel anzuzeigen;

e) seine Flächen der FBG :ur übergreifEmden Bewirtschaftung zur Verfügung zu
stellen. Das Eigentum bleibt hierbei unb�rührt.

(2) Die FBG kann Mitglieder mit der Ourchführunc forstlicher Betriebsaroeite:i auf den Ge
meinschaftsflächen beauftragen. Werden diese Arbeiten auf den Flächen des beauft:-a1:;tcn
Mitgliedes ausgefahrt, so entfällt eine gegensaitige Verrechnung.

§ 7 Organe der FBG

{1) Die Organe der FBG sind: 

a) die Mitgliederversammlung;

b) der Vorstand.
(2) Die Mitglieder des Vorstandes· haben Anspl"Jch auf Ersat! cer ihr.en entstandenen
Auslagen und Aufwendungen. Für den Sach- und Zeita1.;twand kanii die Mitgliederversamm
lung eine in ihrer Höhe ans.emessene �ai.;schale Entschädigung be$cMließen.
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91ozusammensetzung des Vorstandes

(1) oar Vorstand der FBG besteht aus

a) . dem Vorsitzenden;

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden;

c) dem Sehrittführer;

d) dem ReehnungsfUhrer und

e) bis zu 12 Beisitzem (nämlich einem Vertreter aus jedem Dorf, wenn die Mehrheit
o�r Vv'aiob6sitz�r c&s Ort.es diesas wünscht).

(2) O.er Vorstand wird aus dem Kreis der Mitglieder von der Mitgliederversammlung für die
Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand kann nur abberufen
werden, wenn ein wichtiger Grund insbesondere grobe Pfliehtvertetzung oder Unfähigkeit
zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung vor1iegl Die Abberufung bedarf einer Mehmeit
von zwei Dritteln der erschienenen Mitglieder der Mitgliederversammlung (§ 9 Abs. 5 dieser
Satzung). ErHtzwahlen erfolgen .tor den Rest der Wahlperiode.

§ 11 Aufgaben des Vorstandes

(1). Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich nach außen. Bei . 
Rechtsgeschäften, deren Wert 100,- DM nicht übersteigen, ist jedes Vorstandsmitglied a:
leln.vertratungsberechtigt. In allen anderen Fällen wfrd der Verein durch zwei Vorstands. 

. mitgli�•r.vertreten; .von.denen eines der Vorsitzende oder sein Stellvertreter sein muss. 

(2}.0erVorstand.führt die Geschäfte der FBG. Insbesondere hat er folgende Aufgaber.: 

a) Vorbereitung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;

b) Ausführung der Beschlüsse der Mit;lieder,ersammlu:,g;

c) Aufstellung und Vortage des Hausheltspfanes;

d) Vorbereitung und Vertage des jährfidier. 'Nirtschaf!sberichtas;

e) Verwaltung des VermOgens der FBG;

f) Fuhrung der Forstkasse:

g) Beschlussfassung über Art und Umfang der durchzuführenden forstlichen
Maßnahmen, soweit diese nicht schon nach § 8 lit. c dieser Sa�ung von der
Mitgliederversammlung beschlossen wurden, wie auch über gemeinsame
Verkaufsregelungen.

§ 12 Vorstandssitzungen und Beschlussfassung

(1) Der Vorstand tagt bei Bedarf. Er wird vom Versitzenden oder seinem Stellvertreter mit
einer Frist von mindestens zwei Tagen einberufen.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe
send ist. Si:Zungslelter ist der Vorsitzende oder sein Stellvertreter.



' 
. 

s. 

<') oer Vorstand beschließt In offener Abstimmung mit der Mehrtie!t der auf Ja laut�nden 
stimmen. Beschltlsse nach § 11 Abs. 2 lil g dieser Satzung ��durfen der Mehme1t:�'On 
zwei Drfttefn d.er Stimmen der erschienen Vorstandsmitglleder. über Vorstandsbeschlusse 
ist eine Niederschrift. anzufertigen. 

§ 13 GeschlftsfCJhrer

(1) Die Mitgllederversammlun9 kann einen Geschäftsführer wählen. Der Geschäftsführer
muss nicht Mitglied der FBG·sein.

(2) Der GeschAftsfü�rer bereitet die Vorstandsbeschlüsse vor, insbesondere den Abschluss
von Holzkaufrahmenverträgen. Er führt die laufenden Geschäfte der FBG nach Maßgaben
des Vor'$tandes.

(3) O�r Geschäfaführer nimmt an den Sitzungen dGs Vorstandes sowie der Mitgliederver
sammlung tel1. Er hat, soweit er kein stimmberechtigtes Mitglied der FBG ist, nur beratende
Stimme.§ 7 Abs. 2 dieser Satzung gilt entsprechend.

§ 14 Wirtschaftsführung

(1) Die Bewirtschaftung der Forstbetriebsflächen erfolgt auf gemeinschaftlicher Grundlage.
es wird eine gemeinsame Forstkasse geführt. ·

(2) Die Kos·tan forstbetrieblich notwendiger Maßnahmen tahlt die Fors�sse. Die Einkünfte
aus forstbetrieblichen Maßnahmen erhält die Forstkasse. Die Forstkasse bestreitet alle
Ausgaben, die sich aus der satzungsgemäßen Betriebsführ..zng ergeben.

(�}':Nach·.dem,Absct:iluss. eines jeden Rechnungsjahres wird die. Forstkasse abgerechnet. 
· Oer'1Abzü�Jtf�A1Jsgaben von.den Einnahmen der Forstkasse ergibt das Wirtsc..,attsergelr 

. nis; Diesesimfndert.:sich · um die von dar Mitgliederversammlung besc.'ilossenen Rückstel
· 1ungan::·fÖ(�dJ..,;eastreftung· 'der-,Ai.:,gaben des. neuen· Wirtschattsjahres. Der verbleibende

. � OberschussNenust'wfrd auf die Mitglieder verteilt. Oie Ve�eilun;· eifolgt auf der Grundlage
der Entstehung. 

(4) Für jedes Wlrtsdiaftsjahr wird ein Haushaltsplan erstellt, der von der Mitgliederversamm
lung zu beschließen isl Die zur Verfügung stehanden Mittel sind wirt.sc.',aftlich und sparsam
zu verwenden. Zum Nachweis der Erfüllung des Haushaltspianes legt der Vo:-stand vor �i·
ner Entlastu·ng einen Wirtschaftsbarieht ver.

§ 15 RechnungsprOfung

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihren Reihen zwei Rechnun;sprüf er, die die
Forstkasse mindestens einmal jährlich überprüfen. Der F.'nJfungsbericht wird euf der näch
sten Mitgliederversammlung vorgetragen.

(2) Die Rechnungsprüfer werden für zwei aufeinanderfolgende Jahre gewählt, ein Rech·
nungsprüfer soll jährlich wechseln.

§ 16 FfnanzJerung

(1) Die FBG finanziert sich aus Gebühre,;, Beiträgen und Umlagen. Die Höhe der Beiträge
wird von der Mitgliederversammlung festgelegt(§ 8 lit. e i. V. § 9 Aos. 5 dieser Sau::ung).

{2) Eine naeh der Fläche berechnete Umla�e w:rd gemäß Beschlus$ der Mitgliederver· 
sammtung erhoben, wenn der Haushaltsplan nicht ausgeglichen wer.:1en kann. 
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· Cl• FBC3 verkauft dt• zu vermarktenden Holzmengen auf ihnt Rechnung. Sie überwacht die
Zllhlung,etnglnge und stellt danach die Abfuhrscheine aus.

111 V•rwln,.-ren

Die Mitgliederversammlung kann b•i varelnssehldigendem Verhalten eines Mitgliedes die-
,em gegenO�r nach MaBga� dieser Satzung Strafen vemängen.

AJ1 Strafen kommen in Betracht

•> ROge

b) AullChlUII

Cer Au11Chluu Ist die ac:t,werste Strafe. Er. erfolgt dann, wenn eine Rage nicht ausreicht, 
um Schaden von der FBG atmmanden. 

l 11 Andervng der Satzung, lnderung der Rechtsform, Aufl�1ung der FBG 

(1) Ein Beachlu11 Ober die Anderung der Satzung. die Anderung der Rechtsform oder die
AuffOaung der FBG kann nur mit einer OreJ-Vlertel-Mehmeit der erschienenen Mitglieder in
einer ordnun;s;emO einbenAenen Mltgllederversammtung erfolgen(§ 9 Abs. 5).

(2) Mit dem BelChfuH Ober die Autl0$un; der FSG ist gleichzeitig Ober die Verwendung des 
Vem,6gena � be1chleßen. Of• Liquidation erfolgt durd, den Vorstand. 

120 AufsfCfttllbehOftte: -� 

(1)Okl·.FBG-:untemeht'der Auf1lcht des Regierungspräsidiums .... als der für die wtrt- 
1d'lattllchen Verwfne uncf Fombetriebsgemelnschaften z:ustlndigen Behörde.

(2) Ofe Mitglieder der wrtretungsberechtJgten Organe werden dem Re;i,rungsprasldium 
o Jeweb mitget.ilt

(3)��ngalnderungen bedOrfen tor Ihre Wir1<samkeit de� Genehmigun, des
Re;ierun;sptatid1um1 .......nach S 33 Ab5. 2 BGS.

121 Inkrafttreten

Oie•• S•tzung wurde von der Gründungsversammlung am · be·
ac:nlo ... n u�d \40n der Mitgliederversammlung am neugefasst Sre tntt mit der Gtnehm1;ung durch das R•glerungsprasidium oessau in Kratt.

.·�, .. .
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